
Lfd.Nr. 32 Jahr 2025 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 

 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Riedau am Freitag, den 12. Dezember 2025 

Tagungsort: Sitzungssaal 

Beginn:  18:00 Uhr 

Ende: 19:34 Uhr 

Anwesende GR-Mitglieder: 

 

1. Bgm. Markus Hansbauer als Vorsitzender 

2. 1.Vizebgm. Johann Schmidseder 

3. GV Reinhard Windhager 

4. GR Anna Zallinger 

5. GR Anna Wimmer 

6. GR Marcel Weinberger 

7. 2.Vizebgm. Franz Arthofer  

8. GR Karin Eichinger 

9. GR Sascha Hübsch 

10. GV Michael Desch 

11. GR Bernhard Rosenberger 

12.      

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.  

 

GR-Ersatzmitglieder: 

 

 ER Roswitha Krupa für GR Franz Schabetsberger 

 ER Yvonne Heitzinger für GR Elisabeth Jäger 

 ER Monika Tallier für GR Lukas Sumereder 

 ER Maria Schmidseder für GR Walter Furthner 

 ER Andreas Mitter für GR Alois Brunner 

 ER Christian Kalchgruber für GR Günter Humer 

 ER Christopher Gruber für GR Johannes Schönbauer 

 ER Christoph Desch für GR Andreas Unterberger 

 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes:  AL Petra Langmaier  

Sonstige Personen (§ 66 Abs. 2 OÖ. GemO.1990): - 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 OÖ. GemO. 1990): AL Petra Langmaier 

 

Es fehlen: 

 

 entschuldigt: unentschuldigt:  

GR Franz Schabetsberger 

GR Elisabeth Jäger 

GR Lukas Sumereder 

GR Walter Furthner 

GR Alois Brunner 
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GR Günter Humer 

GR Johannes Schönbauer 

GR Andreas Unterberger 

 

Der Vorsitzende eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

b) die Verständigung hierzu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder am 

05.12.2025 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; der Termin der heutigen Sitzung im Sitzungsplan (§ 

54 Abs. 1 OÖ. GemO 2002) enthalten ist, und die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 

zeitgerecht unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der 

Amtstafel öffentlich kundgemacht wurde;  

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 13.11.2025 bis zur heutigen Sitzung, während der Amtsstunden 

im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese 

Verhandlungsschrift von jenen Gemeinderatsmitgliedern und Ersatzmitgliedern, welche an der betreffenden 

Sitzung teilgenommen haben, bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Folgende Gemeinderatsmitglieder sind anzugeloben:  

 - 

 

Folgender Dringlichkeitsantrag wurde gemäß § 46 Abs. 3 OÖ. GemO 2002 eingebracht:  

 - 

 

Abstimmungsergebnis: 

- 

 

Der Vorsitzende setzt folgenden Tagesordnung von der Tagesordnung ab: 

 - 

 

Bürgerfragestunde - Keine Wortmeldungen 
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Tagesordnung: 

TOP 1. Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 2. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 3. Bericht des Obmannes des Kultur- und Vereinswesenausschusses (Kenntnisnahme) 

TOP 4. 

Beschlussfassung) 

TOP 5. 2. Nachtragsvoranschlag 2025 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 6. MFP 2026-2029 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 7. Änderung des Globalbudgets für die Freiwillige Feuerwehr Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 8. Hauswirtschaftliche Sperre bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeit  VA 2026 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 9. Kassenkredit für das Finanzjahr 2026 (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 10. Änderung des Dienstpostenplanes der Marktgemeinde Riedau (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 11. Änderung der Wassergebührenordnung (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 12. Änderung der Kanalgebührenordnung (Beratung und Beschlussfassung) 

TOP 13. Bericht des Bürgermeisters 

TOP 14. Allfälliges 
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TOP 1. Bericht des Obmannes des Wohnungsausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
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TOP 2. Bericht des Obmannes des Prüfungsausschusses (Kenntnisnahme) 

 

Der Obmann Sascha Hübsch gibt den Bericht zu der Sitzung am 01. Dezember 2025 mit folgender Tagesordnung 

bekannt: 

Sitzung des Prüfungsausschusses, am 01. Dezember 2025 mit der Tagesordnung:  

 Belegprüfung 15.09.2025-15.11.2025 

 Überprüfung Schülerausspeisung 

 Allfälliges 
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TOP 3. Bericht des Obmannes des Kultur- und Vereinswesenausschusses (Kenntnisnahme) 
 

Der Obmann -Stv. Michael Desch gibt den Bericht zu der Sitzung am 29. September 2025 mit folgender Tagesordnung 

bekannt: 

Sitzung des Kultur- und Vereinswesenausschusses, am 29. September 2025 mit der Tagesordnung:  

 Adventmarkt 

 Nikolausauffahrt 

 Allfälliges 
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TOP 4. 

(Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

Die Ausschreibung von der Einrichtung wurde von Vera Buchinger durchgeführt. Firma Resch gewährt einen Nachlass 

von 6 % und Skonto von 3 %. Die Firma Resch ist BBG gelistet. 

 

Termine/Bauzeit: Februar 2026 bzw. April 2026 (gem. letztgültigen Bauzeitplan) 

 

Angebot Fa. Resch:  129,349,76 Euro 

Angebote Fa. Steiner:  154.471,94 Euro 

 

Eine detaillierte Aufstellung bzw. ein Detailplan der Möbel kann zur Verfügung gestellt werden. 
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Bgm. Markus Hansbauer berichtet über den Punkt der Auftragsvergabe für die Einrichtung im Projekt Kindergarten 

und Krabbelstube. Er führt aus, dass alle Mitglieder umfangreiche Informationen dazu erhalten hätten. Die Firma 

Resch könne nicht mehr als 6 % Nachlass gewähren, übernehme jedoch anstehende Preissteigerungen von 5 % und 

biete zusätzlich 3 % Skonto an. Die Firma Steiner hingegen gewähre statt der ursprünglich angebotenen 10 % nun 

17 % Nachlass und ebenfalls 3 % Skonto. In der Gesamtsumme sei das Angebot der Firma Resch das günstigere. Er 

bittet um Kommentare zu diesem Sachverhalt. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer führt aus, dass die Angebote geprüft und zum Vergleich zusammengerichtet worden 

seien. Er betont, dass ein Vergleich dennoch schwierig sei, da unterschiedliche Produkte angeboten würden. Als 

Beispiel nennt er, dass ein Anbieter eine Magnetwand und ein anderer eine Pinnwand offeriert habe. Abschließend 

sagt er, dass es der günstigere Anbieter haben sollte. 

AL Petra Langmaier führt aus, dass die Firma Resch auch bei der BBG gelistet sei und als der günstigste gelte. Sie 

gibt an, die Pläne zur Verfügung zu haben. Falls Interesse bestehe, könne man sich gerne anschauen, wie eine 

Einrichtung im Kindergarten aussehe. 

GR Bernhard Rosenberger fragt, ob es auch für die Leiterinnen passt. 

AL Petra Langmaier führt aus, dass sie an der Besprechung teilgenommen habe, bei der auch die Leiterinnen der 

Krabbelstube und des Kindergartens anwesend gewesen seien. Beide hätten ihre Wünsche bezüglich der 

Ausstattung geäußert. Bedauerlich sei jedoch, dass die Gruppen im Erdgeschoss keine neue Ausstattung erhielten. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass das vorliegende Angebot für die Einrichtung beim Projekt 

 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 5. 2. Nachtragsvoranschlag 2025 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

Link zum 2. NVA: https://www.riedau.at/Verwaltung/Finanzen/Nachtragsvoranschlag 
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Gemeindefinanzierung Neu; 
Anpassung der Mittel aus dem 
Härteausgleichfonds  Verteilvorgang 1 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Mit Schreiben vom 13. Februar 2025, IKD-2024-334209/13-Ro wurden der Marktgemeinde Riedau 
für das Jahr 2024 Mittel aus dem Härteausgleichsfonds  Verteilvorgang 1  in der Höhe von 
395.200 Euro gewährt. Mit Schreiben vom 25. September 2025, IKD-2024-334209/15-Ro wurden 
die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds  Verteilvorgang 1 auf 469.500 Euro angepasst. 
 
Aufgrund des Berichts zum Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlag der Bezirkshauptmannschaft 
Schärding vom 13. November 2025 werden die Mittel aus dem Härteausgleichsfonds  
Verteilvorgang 1  für die Marktgemeinde Riedau auf  
 

496.400 Euro 
 
angepasst. 
 
Eine Abschrift ergeht an die Bezirkshauptmannschaft Schärding. 
 
Freundliche Grüße 
 
Für die Oö. Landesregierung: 
 
Michaela Langer-Weninger 
Landesrätin 
 
Beilage 
Bericht Bezirkshauptmannschaft Schärding 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, führen Sie bitte das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 

www.land-oberoesterreich.gv.at 
 
 

Geschäftszeichen: 
IKD-2024-334209/17-Ro 

 
Bearbeiter/-in: Evelin Rockenschaub  

Tel: 0732 7720-16144 
Fax: 0732 7720-214815 

E-Mail: ikd.post@ooe.gv.at  
 

 
Linz, 14.11.2025 

 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Inneres und Kommunales 
4021 Linz  Bahnhofplatz 1 

Marktgemeinde Riedau 
Marktplatz 32 
4752 Riedau 
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HAF Riedau - 
Prüfbericht zum 2. NVA-Entwurf 2025 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Marktgemeinde Riedau hat einen Entwurf zum 2. Nachtragsvoranschlag 2025 vorgelegt. Die 
Marktgemeinde bestätigte, mit dem 2. Nachtragsvoranschlagsentwurf 2025 weiterhin den 
Härteausgleichsfondskriterien zu entsprechen und hat die Änderungen gegenüber dem 
1. Nachtragsvoranschlag 2025 begründet. 
 
Der Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlags wurde gemäß Erlass vom 27.06.2023 (IKD-2019-
494009/465-Pr) einer ausgewählten Überprüfung nach den Richtlinien zur Gemeindefinanzierung 
Neu unterzogen. 
 
Freundliche Grüße 
 
Der Bezirkshauptmann: 
 
Mag. Dr. Florian Kolmhofer, LL.B. 
 

 
 
 

Geschäftszeichen: 
BHSDGEM-2022-30061/106-FeM 

 
Bearbeiter/-in: Martin Fesel, BA  

Tel: +43 7712 3105-70451 
Fax: +43 7712 3105 270399 

E-Mail: bh-sd.post@ooe.gv.at  
 

 
Schärding, 13.11.2025 

 

Bezirkshauptmannschaft Schärding 
4780 Schärding  Ludwig-Pfliegl-Gasse 11 - 13 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Inneres und Kommunales 
Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 
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Marktgemeinde Riedau - Entwurf 2. Nachtragsvoranschlag 2025 
Härteausgleichsfonds-Kriterien - Überprüfung  

 
Der Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlages 2025 (2. NVA 2025) der Marktgemeinde Riedau 
wurde zuletzt am 10.11.2025 der Bezirkshauptmannschaft Schärding vorgelegt.  
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beläuft sich lt. dem vorliegenden Entwurf des  
2. NVA 2025 auf minus 26.900 Euro.  
 
Der Marktgemeinde wurden mit Genehmigung GZ: IKD-2024-334209/13-Ro vom 13.02.2025 Mittel 
aus dem Härteausgleichsfonds  Verteilvorgang 1 in Höhe von 395.200 Euro gewährt. Mit 
Schreiben vom 25.09.2025, GZ: IKD-2024-334209/15-Ro erfolgte eine Anpassung dieser Mittel auf 
469.500 Euro.  
 
Im vorliegenden Entwurf des 2. NVAs 2025 sind keine (gegenüber dem VA neue)  
Rücklagenentnahmen und -bildungen ohne Vorhabencode (VC) 1,3 oder 5 dargestellt. Die 
Marktgemeinde hatte bereits mit Voranschlag und 1. Nachtragsvoranschlag 2025 eine 
Rücklagenentnahme in Höhe von 100 Euro für den Haushaltsausgleich dargestellt.  
 
Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, sind daher insgesamt Mittel aus dem 
Härteausgleichsfonds in der Höhe von 496.400 Euro erforderlich.  
 
 
Veränderungen der laufenden Geschäftstätigkeit zum Voranschlag 2025 (VA 2025) 
In der nachstehenden Tabelle ist die Veränderung des Mittelbedarfs aus den Verteilvorgang 1 des 
Härteausgleichsfonds im Vergleich zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025 dargestellt:  

     Währung 

Gewährte Mittel aus dem Verteilvorgang 1 des 
Härteausgleichfonds auf Basis des Entwurfs des 1. 
Nachtragsvoranschlags 2025 

469.500 Euro 

Mehrauszahlungen gem. Entwurf NVA 2025 70.700 Euro 
Mindereinzahlungen gem. Entwurf NVA 2025 0 Euro 

Zwischensumme 1 (gestiegener Bedarf) 70.700 Euro 

Minderauszahlungen gem. Entwurf NVA 2025 18.100 Euro 
Mehreinzahlungen gem. Entwurf NVA 2025 25.700 Euro 

Zwischensumme 2 (gesunkener Bedarf) 43.800 Euro 

Saldo   26.900 Euro 

Mittelbedarf aus dem Verteilvorgang 1 des 
Härteausgleichfonds auf Basis des Entwurfes des 2. 
Nachtragsvoranschlages 2025 

496.400 Euro 

abzgl. operativer Rücklagenentnahmen (Erträge) 0 Euro 
zzgl. operativer Rücklagenzuführungen (Aufwände) (ohne 
VC 1, 3, 5) 

0 Euro 

Mittelbedarf aus dem Verteilvorgang 1 des 
Härteausgleichfonds unter Berücksichtigung operativer 
Rücklagenbewegungen auf Basis des Entwurfes des 1. 
Nachtragsvoranschlages 2025 

496.400 Euro 

 
Zu den konkreten Änderungen gegenüber dem Voranschlagsentwurf wird auf beiliegende 
Detailaufstellung, sowie auf die nachvollziehbaren Begründungen der Marktgemeinde verwiesen. 
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Die Auszahlungsobergrenzen der Bereiche 5, 11 und 12, welche mit dem Voranschlag festgelegt 
waren, werden im 2. Nachtragsvoranschlag nicht überschritten (Begründungen von 
Mehraufwendungen in diesen Bereichen sind lt. Richtlinie ausgeschlossen). 
 
Allgemein wird darauf hingewiesen, dass die Marktgemeinde die Einhaltung sämtlicher Kriterien 
der Gemeindefinanzierung Neu weiterhin eigenverantwortlich sicherzustellen hat. 
 
Mit Unterschrift des Bürgermeisters (vgl. Voranschlagsentwurf) wurde bestätigt, dass (neben den 
Bereichen 1-13) auch die Vorgaben der Bereiche 14 - 19 der Richtlinien zum Härteausgleichsfonds 
eingehalten werden. Eine Überprüfung erfolgte in diesem Rahmen nicht. 
 
Die Marktgemeinde Riedau wird auf die Verfassungsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit hingewiesen. Diese Grundsätze sind von der Marktgemeinde 
selbst wahrzunehmen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: 
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/amtssignatur 
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte per E-Mail an bh-sd.post@ooe.gv.at oder an die 
Bezirkshauptmannschaft Schärding, Ludwig-Pfliegl-Gasse 11 - 13, 4780 Schärding, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an. 
Wir sind persönlich für Sie da (Parteienverkehr): Mo, Mi, Do, Fr  07:30 bis 12:00 Uhr, Di 07:30 bis 17:00 Uhr; Informationen rund um die Uhr erhalten Sie 
auch im Internet unter www.bh-schaerding.gv.at. 
Unsere Amtsstunden: Mo und Do 07:00 bis 12:00 Uhr und 12:30 bis 17:00 Uhr, Di 07:00 bis 17:00 Uhr, Mi 07:00 bis 12:30 Uhr, Fr 07:00 bis 13:00 Uhr. 
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutzmitteilung-bhschaerding.htm. 
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Bgm. Markus Hansbauer fordert die Anwesenden auf, Wortmeldungen zum Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlages 

zu machen. 

Bgm. Markus Hansbauer fügt hinzu, dass sich der Abgang auf 496.400 Euro beläuft. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer gibt an, dass der Großteil aufgrund der Nachverrechnung des Kindergartens war.  

Bgm. Markus Hansbauer  

2.Vizebgm. Franz Arthofer fragt, warum der Kindergarten umso viel teuer worden sei.  

AL Petra Langmaier äußert, dass die Miete bzw. Pacht nicht berücksichtigt worden sei. 

AL Petra Langmaier berichtet, dass seitens der Buchhaltung noch einige Anpassungen vorgenommen wurden. 

Insbesondere habe sie Aspekte zur Schülerspeisung (Geschirrsp.), Freibad etc. in die Planung integriert. 

GV Reinhard Windhager führt aus, dass der Punkt bereits in der letzten Sitzung analysiert worden sei. Der Bericht 

dazu ist erst am nächsten Tag eingetroffen. Es wurde als Tagesordnungspunkt von der Sitzung heruntergenommen, 

da der Bericht nicht rechtzeitig gekommen sei.  

GV Michael Desch fragt, ob die Mitarbeiter der BH Schärding es gewusst haben, dass wir an diesem Tag GR-Sitzung 

haben oder nicht.  

AL Petra Langmaier sagt dazu, dass dies immer von der Buchhaltung bekanntgegeben wird. 

Bgm. Markus Hansbauer führt aus, dass der Entwurf des 2.Nachtragsvoranschlages zeitnah geschickt wurde. Der 

Bericht wurde erst am Tag der GR-Sitzung zum Land zur Überprüfung geschickt. Es ist sich halt zeitlich nicht 

ausgegangen, er war jedoch gleich am nächsten Tag in der Früh da. 

Bgm. Markus Hansbauer äußert, dass während der GR-Sitzung regelmäßig überprüft worden sei, ob eine E-Mail 

seitens des Landes Oö. bzw. der BH Schärding eingegangen sei, was jedoch nicht der Fall gewesen sei. 

Bgm. Markus Hansbauer fragt, ob es noch weitere Fragen gebe.  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass der vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Entwurf des 2. Nachtragsvoranschlages 

2025 genehmigt wird. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 6. MFP 2026-2029 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Gemeinsam mit dem Nachtragsvoranschlagsentwurf ist dem Gemeinderat ein Mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplan 

vorzulegen. 

 

Link zum MFP 2026-2029: https://www.riedau.at/Verwaltung/Finanzen/Nachtragsvoranschlag 

 



 

-1
2

- 
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GV Reinhard Windhager führt aus, dass sich am MFP und an der Reihung der Projekte nichts geändert habe. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass der vollinhaltlich zur Kenntnis gebrachte Entwurf des MFP 2026-2029 genehmigt 

wird. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 7. Änderung des Globalbudgets für die Freiwillige Feuerwehr Riedau (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  
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Bgm. Markus Hansbauer bittet Kdt. Anton Schroll darüber etwas zu erläutern. 

Kdt. Anton Schroll fragt, ob er zu dem Thema etwas sagen solle und führt aus, dass seit Jahren ein erfolgreiches 

Globalbudget existiere. Er erläutert, dass die Heizkosten in diesem Globalbudget enthalten seien und die IKD sagt, 

dass diese herausgenommen werden können. Er sei überrascht, dass die Vorgabekosten gestiegen seien und 

erklärt, dass die Kostenplanung ebenfalls angestiegen sei. In diesem Jahr seien bereits 6.000 Euro querfinanziert 

worden. Abschließend bemerkt er, dass die Erhaltungskosten der Fahrzeuge zu einer erheblichen finanziellen 

Belastung führen. 

GV Reinhard Windhager äußert sich, dass im Härteausgleich gesagt wird, dass man die Kosten von Strom und Gas 

herausrechnen kann. Weiters führt er aus, dass es nun eine Erhöhung um 10.000 Euro oder mehr gebe. Er wolle 

wissen, ob in solchen Fällen sofort eine Prüfung durch den Prüfungsausschuss erfolge. 

Kdt. Anton Schroll  

GR Sascha Hübsch führt aus, dass die Auflistung der Kosten immer am Ende des Jahres bereitgestellt werden und 

dann einer Prüfung im Prüfungsausschuss unterzogen werde. Er erklärt, dass im letzten Jahr die Kosten für Gas bei 

etwa 3.000 Euro gelegen hätten, während die Stromkosten ungefähr bei 90 Euro monatlich betragen hätten. 

Diese Informationen seien in der Auflistung enthalten.  

GV Reinhard Windhager führt aus, wenn das Globalbudget jetzt erhöht wird, dass es auch wieder rückgängig 

gemacht werden kann und fragt, ob dies schon bewusst sei. Er erinnert daran, dass das Globalbudget im Jahr 

2006 eingeführt worden sei, um den Institutionen die Möglichkeit zu geben, selbst Einsparungen vorzunehmen 

und eigenständig zu wirtschaften. Dies sei der Grund gewesen, warum das Globalbudget in der Vergangenheit 

erhöht worden sei, wenn es notwendig war. Er erwähnt, dass wenn die Gemeinde nicht mehr im HAF ist, die 

Ausgaben auch wieder rückgängig machen kann. Er betont, dass diese Aspekte bei der Planung berücksichtigt 

werden sollten. 

Kdt. Anton Schroll erklärt, dass nach seinem Wissen die Vorgabe des Landes sei, es sei aber auch der Plafon sei.  

GV Michael Desch äußert, dass wir die Kosten vom HAF wieder zurückbekommen. Hoffen wir, dass wir vom HAF 

wieder einmal herauskommen.  

AL Petra Langmaier führt aus, dass wir lt. Hochrechnungen des MFP bis 2029 fix im HAF seien.   

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass die Heiz- und Stromkosten vom Ansatz 163000 ab Jänner 2026 künftig von der 

Marktgemeinde Riedau übernommen werden, zu beschließen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 8. Hauswirtschaftliche Sperre bzw. gegenseitige Deckungsfähigkeit  VA 2026 (Beratung und 

Beschlussfassung) 

 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Arbeitsbehelf HAF v. BH Schärding 

Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU, IKD-2019-494009/568 
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Bgm. Markus Hansbauer stellt fest, dass keine Wortmeldungen vorliegen  

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die hauswirtschaftliche Sperre bzw. die gegenseitige Deckungsfähigkeit für das 

Finanzjahr 2026 vollinhaltlich zu genehmigen.  

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 9. Kassenkredit für das Finanzjahr 2026 (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Es wurden drei Banken zur Abgabe eines Angebotes eingeladen. (Allgemeine Sparkasse, Raiffeisenbank Region 

Schärding und Oberbank Ried im Innkreis).  

Die maximale Höhe des Kassenkredites beträgt gem. § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel der Einzahlungen der 

lfd. Geschäftstätigkeit. Da die genaue Summe noch nicht bekannt war, wurde für das Finanzjahr 2026 ein Kreditrahmen 

in der Höhe von 1.400.000 Euro angenommen.  

1.NVA 2025 Stand 20.10.2025  5.917.500 x 33,33 % = 1.972.302,75 Euro  

Annahme für VA 2026: 1.400.000,00 Euro f. Kassenkredit 

 

Arbeitsbehelf HAF v. BH Schärding 

Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU, IKD-2019-494009/568  
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Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, den Kassenkredit an die Allgemeine Sparkasse Oö., Variante (3-Monats-Euribor, + 

0,220 % Aufschlag) zu vergeben. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 10. Änderung des Dienstpostenplanes der Marktgemeinde Riedau (Beratung und 

Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

Der Dienstposten GD 23.EB (0,38 PE) soll mit Voranschlag 2026 geändert werden. Die Erhöhung des 

Beschäftigungsausmaßes von derzeit 37,5 % auf 42,5 % sollte durchgeführt werden.  

  







 

 

  

Bgm. Markus Hansbauer führt aus, dass die Schulköchin Fr. A**** R**** gerne zwei Stunden mehr pro Woche 

arbeiten möchte. Dies sei aufgrund der ges%egenen Anzahl an Por%onen und der Anmeldungen sowie der Intensität 

der Arbeit notwendig.  

GV Reinhard Windhager führt aus, dass dies ein Zeichen dafür sei, dass es sich um eine gute Schülerausspeisung 

handle und das Essen sehr gut ist. Er merkt an, dass bei anderen Ausspeisungen dies weniger der Fall sei. 

Bgm. Markus Hansbauer führt aus, dass das Problem nicht darin liege, dass die Schülerzahlen steigen, sondern in den 

räumlichen Gegebenheiten. Es stelle eine schulische und stundenplanmäßige Herausforderung dar, obwohl die 

steigenden Schülerzahlen grundsätzlich posi%v zu sehen seien. Abschließend erwähnt er, dass die zusätzlichen zwei 

Stunden von A**** im Jahr etwa 1.000 Euro mehr kosten würden. 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, dass die Änderung des Dienstpostenplanes vollinhaltlich genehmigt wird. 

Abs%mmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 S%mmen eins%mmig angenommen. 
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TOP 11. Änderung der Wassergebührenordnung (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

 

Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU, IKD-2019-494009/568  
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41416 Gemeindenr. (z.B. 41018)

2026 Jahr

wva       wva

1.999 1.999 das sind: 100,00%

nein ja/nein

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summe Anlagen Verwaltung Summe Summe Summe Summe Summe Summe

1. 235.652 201.070 34.582 242.731 250.834 255.604 259.851 264.468 267.673

1.1
2.814 779 2.035 2.995 3.305 3.305 3.305 3.305 3.305

1.2

28.328 0 28.328 36.824 38.951 40.190 41.072 42.054 41.718

1.3 29.323 26.068 3.255 27.519 29.896 29.896 29.896 29.896 29.896

1.4 1.209 1.077 132 1.858 1.633 1.629 1.629 1.629 1.629

1.5
168.254 168.254 0 167.400 170.700 174.200 177.600 181.200 184.800

1.6
5.724 4.892 832 6.135 6.349 6.384 6.349 6.384 6.325

1.7
0 0 0 0 0 0 0 0

2. 25.094 23.194 1.900 23.209 22.149 21.388 21.037 21.040 17.309

2.1 19.382 18.678 704 18.306 18.198 17.400 17.210 17.173 13.606

2.2 4.516 4.516 0 3.369 2.364 2.364 2.164 2.164 1.964

2.2.1 275 275 0 269 264 264 264 264 264

2.2.2
4.241 4.241 0 3.100 2.100 2.100 1.900 1.900 1.700

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4
1.196 0 1.196 1.534 1.587 1.624 1.663 1.703 1.739

3. -12.065 -11.883 -182 -12.167 -12.302 -12.106 -12.020 -12.020 -5.824

3.1

-4.258 -4.103 -155 -5.477 -5.519 -5.441 -5.369 -5.369 -3.390

3.2

-7.807 -7.780 -27 -6.690 -6.783 -6.665 -6.651 -6.651 -2.434

248.681 212.381 36.300

36.300

248.681 248.681 253.773 260.681 264.886 268.868 273.488 279.158

4. 245.931 296.488 269.189 274.291 279.592 284.894 291.232

4.1 233.720 283.600 256.800 261.900 267.200 272.500 277.900

4.2

12.211 12.888 12.389 12.391 12.392 12.394 13.332

5.

5.1 94.470 94.319 92.825 92.825 92.825 92.825 92.825

5.2 100,00%

6.

2,50 2,55 2,67 2,72 2,76 2,81 2,86

6.1 98,89% 116,83% 103,26% 103,55% 103,99% 104,17% 104,33%

7.

7.1. 0 0 0 0 0 0 0

7.2. 231.980 280.500 256.300 261.400 266.700 272.000 277.400

7.3. 0 0 0 0 0 0 0

7.4. 446 500 500 500 500 500 500

7.5.
11.167 11.200 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300

7.6. 0 0 0 0 0 0 0

7.7. 243.593 292.200 269.100 274.200 279.500 284.800 290.200

8.

8.1. 256.557 242.000 247.800 253.900 258.100 261.900 264.400

8.2. 3.621 4.100 4.600 4.800 4.800 5.000 5.100

8.3. 4.241 3.400 2.100 2.100 1.900 1.900 1.700

8.4. 264.419 249.500 254.500 260.800 264.800 268.800 271.200

9. 2,80 2,65 2,74 2,81 2,85 2,90 2,92

10. 92% 117% 106% 105% 106% 106% 107%

11. 2,46 2,98 2,77 2,82 2,88 2,94 2,99

12. -20.826 42.700 14.600 13.400 14.700 16.000 19.000

13. 2,27

Anmerkungen: 14.

PlanwerteVoranschlag

Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land 

Gemeinden), Gemeinde -

Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134;

Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde -

Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139

Gesamtkosten nach Umlage Verwaltung

Istwerte Rechnungsabschluss 2024

Betriebskosten

Kapitalkosten

2024

zumutbare Gebührenhöhe des Landes je m³ 

Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)

Personen,  davon angeschlossen:

Marktgemeinde Riedau

Auszahlungen 

Sonstige Einzahlungen / Zählermieten; + Vergütungen; Konten: 808; 

810; 8525 - 8529, 816; 827; 828; 829000-829899; 816x99

Allgemeine Angaben

Anschlussgrad [%]

LIQUIDITÄTSPLANUNG

Summe der Einzahlungen

Benützungsgebühren aus Pauschalbezug; Konten 8522

Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;

        Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld

        Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x; (Ansatz Wasser, 

        Abwasser, Kläranlage) 

Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld; Pensionen: 7511; 

752; 756;

Errechnete Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung je m³

Auszahlungsdeckungsgrad 

Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je  m³ in Euro

Tilgungen; Konten 346; 340; 341; 344;

tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650; 651;

Summe der Auszahlungen

Saldo Z. 1. (Summe der Betriebsausgaben)

+ Vergütungen (720x99)

Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523

Gebührenkalkulation Wasserversorgung des Jahres 2026

Mitglied bei einem Wasserverband:

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2025:

Kalkulatorische Zinsen

Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx (ohne 413) ; 

Maschinenkosten-Bauhof

Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 

753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonalkosten;

Umlage Verwaltungskosten

Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld

Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;

Energiekosten; Konten: 60x; 

Kosten für Wasserbezug von Dritten; Konten 413;

(nur Ansatz Wasser, sonst unter Pos. 1.1 ausweisen)

Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x;700; 

729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764;

Vorschreibung Verbandsanteil;

Konten 7200 - 7204 ohne 720x99

Kostenauflösung / Kostenkorrektur

Gesamtkosten vor Umlage Verwaltung

Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x; 

Zinsenzuschüsse 8602xx; Tilgungszuschüsse 3002xx;

Laufende Erlöse; 8520  - 8524

Erlöse

Laufende Erlöse von Dritten; 808; 8525 - 8529;  829000 - 829899; 

8602xx; 810 - 812; 814; 816 (ohne Vergütungen) - 819 ; 823; 827; 

828; 860; 863; 868;

Grundgebühren; Konten 8520

Benützungsgebühren; Konten 8521

verrechnete Wassermenge [m³]

Berechneter kostendeckender Wasserpreis [Euro/m³]

((E35 minus E40) / E43) 

Kostendeckungsgrad [%] 

Aufteilung der Einzahlungen



Wasser

zumutbare Höhe lt. VA-Erlass 2026 2025 2024 2023 2022

(exkl. Ust) 2,35 2,27 2,27 1,67 1,67

eingehobene Höhe offen? 2,36 2,27 1,67 1,56

2025 3,60 %-Erhöhung

          fixer Betrag LAND OÖ.  +10% (HAF)

alten Werte neuba ab 2026

                                      

                              

3,6 %                                       

Indexwert                                            

                                           

                                      

                                           

alten Werte neu ab 2025

Zähler klein                        

Zähler groß                        

Abwasser

zumutbare Höhe lt. VA-Erlass 2026 2025 2024 2023 2022

(exkl. Ust) 5,29 5,11 5,11 4,11 4,11

eingehobene Höhe offen? 4,11 4,11 4,11 3,89

2025 3,61 %-Erhöhung

          fixer Betrag LAND OÖ.  +0% (HAF)

alten Werte neu ab 2026

                                      

                      

3,61 %                                       

                                           

Indexwert                                       

                                      

                                           

Erhöhung aufgrund Preissteigerung HTI im 

Jahr 2025

G:\Daten\g41416u02\DOCUMENTS_LocalEditing\Berechnung Erhöhungen Wasser u. Abwasser (1)
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 VERORDNUNGSBLATT 
DER MARKTGEMEINDE RIEDAU  

Jahrgang 2025 Ausgegeben am xx. Dezember.2025 www.ris.bka.gv.at 

Nr. 5 Verordnung: Wassergebührenordnung 

 
 

Verordnung 

des Gemeinderats der Marktgemeinde Riedau vom 12. Dezember 2025 mit der eine 
Wassergebührenordnung für die Wasserversorgungsanlage Riedau erlassen wird. 
(Wassergebührenordnung) 

Aufgrund des OÖ. Interessentenbeiträge-Gesetz 1958, LGBI. Nr. 28 idgF. LGBl.Nr. 55/1968 und 57/1973, 
und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, jeweils in der geltenden 
Fassung, wird verordnet: 

§ 1 

Anschlussgebühr 

Für den Anschluss von Grundstücken an die gemeindeeigene, öffentliche Wasserversorgungsanlage der 
Marktgemeinde Riedau (im folgenden Wasserversorgungsanlage) wird eine Wasseranschlussgebühr 
erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Grundstücke, im Fall des Bestehens 
von Baurechten der Bauberechtigte. 

§ 2 

Ausmaß der Anschlussgebühr 
(1) Die Wasseranschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke 19,57 Euro pro Quadratmeter der  
Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber  2.935,00 Euro 
(2) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke bildet bei eingeschossiger Bebauung die 
Quadratmeteranzahl der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten 
Fläche der einzelnen Geschosse jener Bauten, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an die 
Wasserversorgungsanlage aufweisen. Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeteranzahl 
abzurunden. Dachräume sowie Dach- und Kellergeschosse werden nur in jenem Ausmaß berücksichtigt, 
als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benützbar ausgebaut sind.  

a) Zur Bemessungsgrundlage zählen auch freistehende, angebaute Kellergaragen. 

b) Gewerblich genützte Garagen zählen zur Bemessungsgrundlage. 

c) Nebengebäude zählen zur Bemessungsgrundlage. 

d) Werden Milchkammern, Futterküchen, Wirtschaftsräume, Kühlräume sowie Verarbeitungsräume 
für Fleisch- und Milchprodukte eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus der 
Wasserversorgungsanlage versorgt, so sind diese in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 

e) Wird zusätzlich der Wirtschaftstrakt eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus der 
Wasserversorgungsanlage versorgt, zählen zur Bemessungsgrundlage zusätzlich 10 % der 
bebauten Grundfläche des Wirtschaftstraktes unter der Annahme der eingeschossigen Bebauung. 

f) Kellerbars, Saunen, Waschküchen und Hobbyräume zählen zur Bemessungsgrundlage. 

g) Für Schwimmbecken ist eine Pauschale in Höhe von 728,05 Euro zu berechnen. 

h) Überdachte Schwimmbecken zählen zur Bemessungsgrundlage. 
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Abschläge: 

a) Für gewerbliche genutzte Flächen: 50 % Abschlag von der Bemessungsgrundlage. 

b) Für Kellergaragen und alle sonstigen Bauten (landwirtschaftliche Nebengebäude, Hütten, 
Garagen, Carport, Schutzdächer, Terrassen, Wintergärten, bzw. Bauwerke, welche zuvor 
genannten vergleichbar sind): 80 % Abschlag von der Bemessungsgrundlage gewährt.  

c) Für öffentliche Schulen, Kindergärten und Verwaltungsbehörden: 50 % Abschlag von der 
Bemessungsgrundlage. 

Zuschläge: 

a) Für betriebliche Autowaschanlagen: 20 % Zuschlag zur Bemessungsgrundlage. Grundlage für 
die Berechnung der Bemessungsgrundlage bzw. des Zuschlags bildet der für diese Waschanlage 
benützte Gebäudeteil. Werden Freiflächen für Waschanlagen verwendet, ist das tatsächliche 
Grundausmaß heranzuziehen. 

b) Für Gast- und Schankgewerbebetriebe einschließlich Kaffeehäuser: 50 % Zuschlag zur 
Bemessungsgrundlage. 

c) Für Fleischhauereibetriebe/Schlächtereien/Wäschereien: 50 % Zuschlag zur 
Bemessungsgrundlage. 

 

(3) Für angeschlossene unbebaute Grundstücke ist die Mindestanschlussgebühr Abs. 1 zu entrichten. 

(4) In allen Fällen, in denen für ein Grundstück mehr als ein Anschluss an die Wasserversorgungsanlage 
geschaffen wird, ist für jeden weiteren Anschluss ein Zuschlag im Ausmaß von 100 % der 
Mindestanschlussgebühr gemäß Abs. 1 zu entrichten. 

(5) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 
Wasseranschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit folgender Maßgabe 
errechnet wird: 

a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten 
Wasseranschlussgebühr die nach dieser Gebührenordnung für das betreffende unbebaute 
Grundstück sich ergebende Wasseranschlussgebühr abzusetzen, wenn für den Anschluss des 
betreffenden unbebauten Grundstückes vom Grundstückseigentümer oder dessen Vorgänger 
bereits einen Wasseranschlussgebühr oder ein Entgelt für den Anschluss an die 
Wasserversorgungsanlage entrichtet wurde. 

b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine Vergrößerung der 
Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 ein (insbesondere durch Zu- und Umbau, bei Neubau nach 
Abbruch, bei Änderung des Verwendungszweckes sowie Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist 
die Wasseranschlussgebühr in diesem Umfang zu entrichten, sofern die der 
Mindestanschlussgebühr entsprechenden Fläche überschritten wird. 

c)  Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasseranschlussgebühren aufgrund einer Neuberechnung 
nach diesem Absatz findet nicht statt. 

 

§ 3 

Vorauszahlung auf die Wasseranschlussgebühr 

(1) Der zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage verpflichtete Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat 
auf die nach dieser Wassergebührenordnung zu entrichtende Wasseranschlussgebühr eine Vorauszahlung 
zu leisten. Diese beträgt 80 % jenes Betrages, der unter Zugrundelegung der Verhältnisse im Zeitpunkt der 
Vorschreibung der Vorauszahlung als Wasseranschlussgebühr zu entrichten wäre. 

(2) Die Vorauszahlung ist nach Baubeginn der Wasserversorgungsanlage bescheidmäßig vorzuschreiben 
und ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides fällig. 
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(3) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Wasseranschlussgebühr, dass die von dem betreffenden 
Gebührenpflichtigen bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibende Wasseranschlussgebühr 
übersteigt, so hat die Gemeinde den Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen ab der Vorschreibung 
der Wasseranschlussgebühr von Amts wegen zurückzuzahlen.  

(4) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht zur Entrichtung 
einer Wasseranschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so hat die Gemeinde die 
Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von 
vier Wochen ab Fertigstellung der Wasserversorgungsanlage, verzinst mit 4 % pro Jahr ab Leistung der 
Vorauszahlung, von Amts wegen zurückzuzahlen. 

 

§ 4 

Wasserbenützungsgebühren 

(1) Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat eine vierteljährliche Wasserbenützungsgebühr zu entrichten. 

(2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängigen Kosten wird eine 
Grundgebühr je Anschluss, bei Häusern mit mehreren Wohneinheiten je angefangenen Wohneinheit 
festgesetzt. Diese Grundgebühr beträgt jährlich je angeschlossenem Haushalt (auch Zweitwohnsitz), 
Gewerbebetrieb (ausgenommen Einzelunternehmen), öffentlicher Bau etc.  28,34 Euro 

(3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben. Diese beträgt 2,36 Euro pro 
Kubikmeter des aus der Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassers, zu dessen Messung ein 
Wasserzähler einzubauen ist. Wenn dieser unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge 
zu schätzen. Bei der Schätzung ist insbesondere auf den Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 

(4) Soweit Wasserzähler in Objekte nicht eingebaut sind, ist eine Wassergebührenpauschale 
(Bauwasserpauschale) zu entrichteten. Diese beträgt halbjährlich für Grundstücke, auf denen eine 
Baulichkeit errichtet wird, je Quadratmeter der sich aus den baubehördlich genehmigten Bauplänen 
ergebenen Bemessungsgrundlage im Sinne des § 2 Abs. 2 0,52 Euro 

(5) Der Gebührenpflichtige hat für die Beistellung des Wasserzählers eine jährliche Zählergebühr in Höhe 
von  15,40 Euro (Zähler klein mit 4 m³) und 

 38,80 Euro (Zähler groß mit 16 m³) 

pro Zähler zu entrichten. 

 

§ 5 

Bereitstellungsgebühr 

(1) Für die Bereitstellung der Wasserversorgungsanlage wird für angeschlossene, aber unbebaute 
Grundstücke eine jährliche Wasserbereitstellungsgebühr in der Höhe von 36,05 Euro für 1.000 m² und für 
angefangene weitere 100 m² 3,61 Euro erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an die 
Wasserversorgungsanlage angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks. 

 

§ 6 

Entstehen des Abgabenanspruches und Fälligkeit  

(1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Wasseranschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Monats, in dem 
die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an die Wasserversorgungsanlage erfolgt. Geleistete 
Vorauszahlungen nach § 3 sind zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in 
Quadratmetersatz eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der 
Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmetersatz ergibt. 

(2) Der Gebührenpflichtige hat jede Änderung, durch die der Tatbestand der ergänzenden Anschlussgebühr 
gemäß § 2 Abs. 5 erfüllt wird, der Abgabenbehörde binnen einem Monat nach Vollendung dieser Änderung 
schriftlich zu melden. Der Abgabenanspruch hinsichtlich der ergänzenden Anschlussgebühr entsteht mit 
dieser Meldung an die Abgabenbehörde. Unterbleibt eine solche Meldung, so entsteht der 
Abgabenanspruch mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Kenntnisnahme der durchgeführten Änderung durch 
die Abgabenbehörde. 
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(3) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr gemäß § 5 entsteht mit Ablauf des Monats, 
in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstücks an die Wasserversorgungsanlage erfolgt. 

(4) Die Wasserbenützungsgebühr und die Bereitstellungsgebühr sind vierteljährlich, und zwar jeweils am 
15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines jeden Jahres zu entrichten, wobei im November 
die jährliche Endabrechnung mittel Zählerablesung erfolgt. 

 

§ 7 

Umsatzsteuer 

Zu den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet. 

 

§ 8 

Jährliche Anpassung 

Die Gebühren können vom Gemeinderat jährlich im Rahmen des Gemeindevoranschlages angepasst 
werden. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die 
Verordnung vom 06. Dezember 2024 außer Kraft. 

 

 
Der Bürgermeister: 

Markus Hansbauer 
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2.Vizebgm. Franz Arthofer erklärt, er dafür wäre, dass das Wasser heuer nicht angepasst wird. Wir haben letztes 

Jahr massiv erhöht, dass wir ins Plus kommen, derzeit sind wir noch im Richtwert. Er führt aus, dass die 

Mengengebühr unverändert bleibt, und bei den Anschlussgebühren können wir nicht aus, da dies vom Land Oö. 

vorgegeben wird.  

GV Michael Desch gibt an, dass dies im Vorfeld umfassend besprochen worden sei und alle relevanten Fakten 

erörtert worden seien. Er führt aus, was gesetzlich erhöht werden muss, wird erhöht und der Rest bleibt gleich.  

GV Reinhard Windhager äußert, dass die Wasserversorgung in Ordnung sei. Er fügt hinzu, dass man dennoch 

irgendwann darüber nachdenken solle, einen Index zu erstellen. 

2.Vizebgm. Franz Arthofer äußert, dass im nächsten Jahr voraussichtlich erneut eine Erhöhung stattfinden werde.  

GV Reinhard Windhager führt aus, dass ein vorgeschriebener Index vorliege. Er erläutert, dass, wenn dieser Index 

verwendet werde, bestimmte Diskussionen nicht notwendig seien. Er hebt hervor, dass die Diskussionen am 

heutigen Tag gezeigt hätten, dass der Einsatz des Indexes sinnvoll sei und sich in der Zukunft bewähren könnte. Er 

betont, dass durch die Einbeziehung des Indexes andere Angelegenheiten berücksichtigt werden könnten und die 

Diskussionen dadurch beeinflusst würden. 

Bgm. Markus Hansbauer führt aus, dass man wahrscheinlich irgendwann bei beiden Projekten an einem Punkt sein 

werde, an dem das Land sage, dass man mit dem Index transparent und fair sein müsse. Er betont, dass man 

trotzdem auch vom Haushalt der Gemeinde aus betrachten müsse, wie die zukünftige Finanzierung des 

Kanalprojekts aussehen solle. Er weist darauf hin, dass es sich dabei um erhebliche Summen handeln werde, sobald 

das Projekt tatsächlich beginne. Bezüglich der Wasserrohrbrüche merkt er an, dass diese durch ein überaltertes 

System verursacht würden und man diese nicht vollständig verhindern könne. Er habe in diesem Zusammenhang 

vermehrt telefoniert.  

 

Beschluss: Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Wassergebührenordnung vollinhaltlich zu genehmigen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 12. Änderung der Kanalgebührenordnung (Beratung und Beschlussfassung) 
 

Der Vorsitzende gibt den Sachverhalt bekannt: 

Die Fraktionen haben vollinhaltlich folgende Unterlagen im Amtsvortrag erhalten:  

Richtlinien Gemeindefinanzierung NEU, IKD-2019-494009/568 
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41416 Gemeindenr. (z.B. 41018)

2026 Jahr

aba             aba

1.999 1.887 das sind: 94,40%

ja ja/nein

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Summe Kanal Kläranlage Verwaltung Summe Summe Summe Summe Summe Summe

1. 292.323 273.832 0 18.491 313.155 287.106 284.931 285.151 284.840 283.647

1.1
2.257 1.206 0 1.051 2.848 2.943 2.943 2.943 2.943 2.943

1.2
15.139 0 0 15.139 29.527 31.138 32.232 32.987 33.741 33.307

1.3 14.133 12.383 0 1.750 13.424 13.281 13.281 13.281 13.281 13.281

1.4 2.165 2.087 0 78 2.953 2.229 2.225 2.225 2.225 2.225

1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6
4.673 4.200 0 473 5.403 5.415 5.450 5.415 5.450 5.391

1.7
253.956 253.956 0 259.000 232.100 228.800 228.300 227.200 226.500

2. 105.591 104.242 0 1.349 103.095 85.896 74.559 70.218 65.826 65.160

2.1 73.754 73.382 0 372 76.577 66.426 56.252 52.574 49.042 49.040

2.2 30.860 30.860 0 0 25.000 17.900 16.700 16.000 15.100 14.400

2.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2
30.860 30.860 0 0 25.000 17.900 16.700 16.000 15.100 14.400

2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4
977 0 0 977 1.518 1.570 1.607 1.644 1.684 1.720

3. -27.334 -27.239 0 -95 -29.781 -28.420 -26.977 -25.448 -24.003 -24.003

3.1

-14.644 -14.562 0 -82 -17.421 -16.075 -14.661 -13.145 -11.700 -11.700

3.2

-12.690 -12.677 0 -13 -12.360 -12.345 -12.316 -12.303 -12.303 -12.303

370.580 350.835 0 19.745

19745 0

370.580 370.580 0 386.469 344.582 332.513 329.921 326.663 324.804

100% 100% 0%

4. 401.665 439.887 410.588 418.890 427.391 435.992 445.592

4.1 396.677 434.400 405.800 413.900 422.200 430.600 439.200

4.2

4.988 5.487 4.788 4.990 5.191 5.392 6.392

5.

5.1 89.206 88.271 88.271 88.271 88.271 88.271 88.271

5.2 94,40%

6.

4,10 4,32 3,85 3,71 3,68 3,64 3,61

6.1 108,39% 113,82% 119,16% 125,98% 129,54% 133,47% 137,19%

7.

7.1. 0 0 0 0 0 0 0

7.2. 394.907 433.900 405.300 413.400 421.700 430.100 438.700

7.3.
0 0 0 0 0 0 0

7.4.
456 600 500 500 500 500 500

7.5.

9 0 0 0 0 0 0

7.6. 56.116 15.100 11.800 11.700 11.500 11.400 11.200

7.7. 451.488 449.600 417.600 425.600 433.700 442.000 450.400

8.

8.1. 325.755 291.200 285.400 284.100 283.700 283.400 281.700

8.2. 34.026 35.600 36.200 37.000 37.700 38.400 39.300

8.3. 30.860 28.700 17.900 16.700 16.000 15.100 14.400

8.4. 390.641 355.500 339.500 337.800 337.400 336.900 335.400

9. 4,38 4,03 3,85 3,83 3,82 3,82 3,80

10. 116% 126% 123% 126% 129% 131% 134%

11. 4,43 4,92 4,60 4,69 4,78 4,88 4,98

12. 60.847 94.100 78.100 87.800 96.300 105.100 115.000

13. 5,11

Sonstige kalkulatorische Kosten; berechnetes Feld; Pensionen: 7511; 

752; 756;

Auflösung Subventionen (Investitionszuschüsse Bund, Land 

Gemeinden), Gemeinde -

Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8130 -8134;

Auflösung Beiträge von Privaten (Investitionszuschüsse), Gemeinde - 

Korrektur Anlagenabschreibung, Gemeinde; Konten: 8135 - 8139

Laufende Erlöse; 8520  - 8524

Kalkulatorische Zinsen

Kostenauflösung / Kostenkorrektur

GESAMTKOSTEN vor Umlage Verwaltung
Umlage Verwaltungskosten

GESAMTKOSTEN nach Umlage Verwaltung

Aufteilungsschlüssel in %

Liquiditätsergebnis / Saldo (Z. 7.7 minus Z. 8.4.)

Errechnete Benützungsgebühr lt. Gebührenordnung je m³

Kostendeckungsgrad [%] 

Berechneter kostendeckender Abwasserpreis [Euro/m³] 

((E35 minus E40) /E43)

Summe der Einzahlungen

Saldo Z. 1. (Summe der Betriebsauszahlungen)  + Vergütungen 

(720x99)

Sonstige Einzahlungen; + Vergütungen 

Konten: 808; 810; 8525 - 8529, 816; 827; 828; 829000 - 829899; 

816x99;

Investitionszuschüsse / Finanzierungszuschüsse; Konten 86x; 

Zinsenzuschüsse 8602xx; Tilgungszuschüsse 3002xx;

Tilgungen; Konten 346, 340; 344;

Auszahlungen 

Betriebskosten

Kapitalkosten

Abwassermenge [m³]

Sonstige betriebliche Kosten; Konten: 62x-64x; 659; 67x; 69x; 700; 

729000-729899; 710; 711; 705; 725; 726; 764;

Material- und Stoffkosten; Konten: 1xx; 4xx; 

Maschinenkosten-Bauhof

Personalkosten inkl. Kosten der polit. Organe; Konten: 5xx; 721; 724; 

753; Bauhof-Personalkosten; Verwaltungspersonal;

Leistungen durch Dritte; Konten: 4800-4804; 61x; 728;

Energiekosten; Konten: 60x; 

Entsorgungskosten; Konten 4805-4809, 7205-7209 ohne 720x99

Vorschreibung Verbandsanteil;

Konten 7200 - 7204 ohne 720x99

Kalkulatorische Anlagenabschreibung; Konten 680, 681;

        Eigenkapitalzinsen; berechnetes Feld

        Fremdkapitalzinsen; Konten 650x; 651x; 

        (Ansatz Wasser, Abwasser, Kläranlage)

Kalkulatorische Wagnisse; berechnetes Feld

Erlöse

Planwerte

2024

VoranschlagIstwerte Rechnungsabschluss / Kostenrechnung 2024

Gebührenkalkulation Abwasserentsorgung des Jahres 2026

Mitglied bei einem Reinhaltungsverband:

Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz per 01.07.2025: Personen,  davon angeschlossen:

Marktgemeinde Riedau

Anmerkungen: 14.

Laufende Erlöse von Dritten; 808; 8525 - 8529;  829000 - 829899; 

860200; 810 - 812; 814; 816 (ohne Vergütung) - 819 ; 823; 827; 828; 

860; 863; 868;

Grundgebühren; Konten 8520

Benützungsgebühren; Konten 8521

Benützungsgebühren aus Regenwassereinleitung; 

Konten 8522

Bereitstellungsgebühren (für unbebaute Grundstücke); Konten 8523

Allgemeine Angaben

tatsächlich bezahlte Fremdkapitalzinsen; Konten 650; 651;

Anschlussgrad [%]

zumutbare Gebührenhöhe des Landes je m³

LIQUIDITÄTSPLANUNG

Aufteilung der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

Berechnetes Ergebnis; Auszahlungen je  m³ in Euro

Auszahlungsdeckungsgrad 



Wasser

zumutbare Höhe lt. VA-Erlass 2026 2025 2024 2023 2022

(exkl. Ust) 2,35 2,27 2,27 1,67 1,67

eingehobene Höhe offen? 2,36 2,27 1,67 1,56

2025 3,60 %-Erhöhung

          fixer Betrag LAND OÖ.  +10% (HAF)

alten Werte neuba ab 2026

                                      

                              

3,6 %                                       

Indexwert                                            

                                           

                                      

                                           

alten Werte neu ab 2025

Zähler klein                        

Zähler groß                        

Abwasser

zumutbare Höhe lt. VA-Erlass 2026 2025 2024 2023 2022

(exkl. Ust) 5,29 5,11 5,11 4,11 4,11

eingehobene Höhe offen? 4,11 4,11 4,11 3,89

2025 3,61 %-Erhöhung

          fixer Betrag LAND OÖ.  +0% (HAF)

alten Werte neu ab 2026

                                      

                      

3,61 %                                       

                                           

Indexwert                                       

                                      

                                           

Erhöhung aufgrund Preissteigerung HTI im 

Jahr 2025
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 VERORDNUNGSBLATT 
DER MARKTGEMEINDE RIEDAU  

Jahrgang 2025 Ausgegeben am xx. Dezember.2025 www.ris.bka.gv.at 

Nr. 6 Verordnung: Kanalgebührenordnung 

 
 

Verordnung 

des Gemeinderats der Marktgemeinde Riedau vom 12. Dezember 2025 mit der eine 
Kanalgebührenordnung für die Kanalisationsanlage Riedau erlassen wird. 
(Kanalgebührenordnung) 

Aufgrund des OÖ. Interessentenbeiträge-Gesetz 1958, LGBI. Nr. 28 idgF. LGBl.Nr. 55/1968 und 57/1973, 
und des § 17 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, jeweils in der geltenden 
Fassung, wird verordnet: 

§ 1 

Anschlussgebühr 

Für den Anschluss von Grundstücken an das gemeindeeigene öffentliche Kanalnetz der Marktgemeinde 
Riedau wird eine Kanalanschlussgebühr erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der 
angeschlossenen Grundstücke, im Fall des Bestehens von Baurechten der Bauberechtigte.  

 

§ 2 

Ausmaß der Anschlussgebühr 

(1) Die Kanalanschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke 29,67 Euro pro Quadratmeter der 
Bemessungsgrundlage nach Abs. 2, mindestens aber 4.450,00 Euro 

(2) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadrat-
meteranzahl der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten Fläche 
der einzelnen Geschosse jener Bauten, die einen unmittelbaren oder mittelbaren Anschluss an das 
Kanalnetz aufweisen. Bei der Berechnung ist auf die volle Quadratmeteranzahl abzurunden. Dachräume 
sowie Dach- und Kellergeschoße werden nur in jenem Ausmaß berücksichtigt, als sie für Wohn- Geschäfts- 
oder Betriebszwecken benützbar ausgebaut sind.  

a) Zur Bemessungsgrundlage zählen auch freistehende, angebaute Kellergaragen. 

b) Gewerblich genützte Garagen zählen zur Bemessungsgrundlage. 

c) Nebengebäude zählen zur Bemessungsgrundlage. 

d) verbaute, überbaute Flächen, (Balkone, Terrassen, Loggien) deren Dachwässer in das Kanalnetz 
eingeleitet werden, sind ebenfalls in die Bemessungsgrundlage miteinzubeziehen. 

e) Werden Milchkammern, Futterküchen, Wirtschaftsräume, Kühlräume sowie Verarbeitungsräume 
für Fleisch- und Milchprodukte eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus der 
Wasserversorgungsanlage versorgt, so sind diese in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen. 

f) Wird zusätzlich der Wirtschaftstrakt eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes aus der 
Wasserversorgungsanlage versorgt, zählen zur Bemessungsgrundlage zusätzlich 10 % der 
bebauten Grundfläche des Wirtschaftstraktes unter der Annahme der eingeschossigen Bebauung. 

g) Kellerbars, Saunen, Waschküchen und Hobbyräume zählen zur Bemessungsgrundlage. 

h) Für Schwimmbecken ist eine Pauschale in Höhe von 1.123,62 Euro zu berechnen. 
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i) Überdachte Schwimmbecken zählen zur Bemessungsgrundlage. 

 

Abschläge: 

a) Für gewerbliche genutzte Flächen: 50 % Abschlag von der Bemessungsgrundlage 

b) Für Kellergaragen und alle sonstigen Bauten (landwirtschaftliche Nebengebäude, Hütten, 
Garagen, Carport, Schutzdächer, Terrassen, Wintergärten, bzw. Bauwerke, welche zuvor 
genannten vergleichbar sind): 80 % Abschlag von der Bemessungsgrundlage gewährt.  

c) Für öffentliche Schulen, Kindergärten und Verwaltungsbehörden: 50 % Abschlag von der ^
 Bemessungsgrundlage. 

Zuschläge: 

a) Für betriebliche Autowaschanlagen: 20 % Zuschlag zur Bemessungsgrundlage. Grundlage 
für die Berechnung der Bemessungsgrundlage bzw. des Zuschlags bildet der für diese 
Waschanlage benützte Gebäudeteil. Werden Freiflächen für Waschanlagen verwendet, ist das 
tatsächliche Grundausmaß heranzuziehen. 

b) Für Gast- und Schankgewerbebetriebe einschließlich Kaffeehäuser: 50 % Zuschlag zur 
Bemessungsgrundlage 

c) Für Fleischhauereibetriebe/Schlächtereien/Wäschereien: 50 % Zuschlag zur 
Bemessungsgrundlage. 

 

(3) Für angeschlossene unbebaute Grundstücke ist die Mindestanschlussgebühr gemäß Abs. 1 zu entrichten. 

(4) In allen Fällen, in denen für ein Grundstück mehr als eine Einmündungsstelle in das Kanalnetz 
geschaffen wird, ist für jede weitere Einmündungsstelle ein Zuschlag im Ausmaß von 100 % der 
Mindestanschlussgebühr gemäß Abs. 1 zu entrichten. 

(5) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 
Kanalanschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit folgender Maßgabe 
errechnet wird: 

a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten 
Kanalanschlussgebühr die nach dieser Gebührenordnung für das betreffende unbebaute 
Grundstück sich ergebende Kanalschussgebühr abzuziehen, wenn für den Anschluss des 
betreffenden unbebauten Grundstücks seinerzeit vom Grundstückseigentümer oder dessen 
Vorgänger bereits eine Kanalanschlussgebühr entrichtet wurde.  

b) Tritt durch die Änderung an einem angeschlossenen bebauten Grundstück eine Vergrößerung der 
Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 ein (insbesondere durch Zu- und Umbau, bei Neubau nach 
Abbruch, bei Änderung des Verwendungszwecks sowie Errichtung eines weiteren Gebäudes), ist 
die Anschlussgebühr in diesem Umfang zu entrichten, sofern die der Mindestanschlussgebühr 
entsprechenden Fläche überschritten wird. 

c)  Eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebühren auf Grund einer Neuberechnung 
findet nicht statt. 

 

§ 3 

Vorauszahlung auf die Kanalanschlussgebühr 

(1) Der zum Anschluss an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz verpflichteten 
Grundstückseigentümer und Bauberechtigte haben auf die von ihnen nach dieser Kanalgebührenordnung 
zu entrichtenden Kanalanschlussgebühren Vorauszahlungen zu leisten. Die Vorauszahlung beträgt 80 %. 
jenes Betrages, der von den betreffenden Grundstückseigentümern oder Bauberechtigten unter 
Zugrundelegung der Verhältnisse im Zeitpunkt der Vorschreibung der Vorauszahlung als 
Kanalanschlussgebühr zu entrichten wäre. 

(2) Die Vorauszahlungen sind nach Baubeginn des Kanalnetztes bescheidmäßig vorzuschreiben und ist 
innerhalb eines Monates nach Zustellung dieses Bescheides fällig.  

(3) Ergibt sich bei der Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr, dass die von dem betreffenden 
Gebührenpflichtigen bereits geleistete Vorauszahlung die vorzuschreibende Kanalanschlussgebühr 
übersteigt, so hat die Gemeinde den Unterschiedsbetrag innerhalb von zwei Wochen aber der 
Vorschreibung der Kanalanschlussgebühr von Amtswegen zurückzuzahlen.  
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(4) Ändern sich nach Leistung der Vorauszahlung die Verhältnisse derart, dass die Pflicht zur Entrichtung 
einer Kanalanschlussgebühr voraussichtlich überhaupt nicht entstehen wird, so hat die Gemeinde die 
Vorauszahlung innerhalb von vier Wochen ab der maßgeblichen Änderung, spätestens aber innerhalb von 
vier Wochen ab Fertigstellung des gemeindeeigenen Kanalnetzes, verzinst mit 4 % pro Jahr ab Leistung 
der Vorauszahlung, von Amts wegen zurückzuzahlen.  

 

§ 4 

Kanalbenützungsgebühren 

(1) Der Gebührenpflichtige gemäß § 1 hat eine vierteljährliche Kanalbenützungsgebühr zu entrichten. 

(2) Für die Abgeltung der vom tatsächlichen Wasserverbrauch unabhängigen Kosten wird eine 
Grundgebühr je Anschluss, bei Häusern mit mehreren Wohneinheiten je angefangenen Wohneinheit 
festgesetzt. Diese Grundgebühr beträgt jährlich je angeschlossenem Haushalt (auch Zweitwohnsitz), 
Gewerbebetrieb (ausgenommen Einzelunternehmen), öffentlicher Bau etc. 28,35 Euro 

(3) Zusätzlich wird eine verbrauchsabhängige Gebühr eingehoben. Diese beträgt 4,26 Euro pro Kubikmeter 
des aus der Wasserversorgungsanlage bezogenen mittels Zähler gemessenen Wasserverbrauches. Wenn der 
Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge zu schätzen. Bei der 
Schätzung ist insbesondere auf den Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwas 
geänderte Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 

(4) Die Kanalbenützungsgebühr für Grundstücke, von denen nur Niederschlagswässer abgeleitet werden, 
beträgt für je angefangene 500 m2 Grundfläche mit einer Entwässerung in das gemeindeeigene öffentliche 
Kanalnetz jährlich  65,41 Euro 

 

§ 5 

Bereitstellungsgebühr 

(1) Für die Bereitstellung des Kanalnetzes wird für angeschlossene, aber unbebaute Grundstücke eine 
jährliche Kanalbereitstellungsgebühr in der Höhe von 41,03 Euro für 1.000 m² und für angefangene 
weitere 100 m² 4,11 Euro erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des an das Kanalnetz 
angeschlossenen, jedoch unbebauten Grundstücks. 

 

§ 6 

Entstehen des Abgabenanspruches und Fälligkeit 

(1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Kanalanschlussgebühr entsteht mit Ablauf des Monats, in 
dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an das Kanalnetz erfolgt. Geleistete 
Vorauszahlungen nach § 3 sind zu jenem Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in den 
Quadratmetersatz eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der 
Vorschreibung der Vorauszahlung kalkulierten Quadratmetersatz ergibt.  

(2) Der Gebührenpflichtige hat jede Änderung, durch die der Tatbestand der ergänzenden 
Anschlussgebühr gemäß § 2 Abs. 5 erfüllt wird, der Abgabenbehörde binnen einem Monat nach 
Vollendung dieser Änderung schriftlich zu melden. Der Abgabenanspruch hinsichtlich der ergänzenden 
Anschlussgebühr entsteht mit dieser Meldung an die Abgabenbehörde. Unterbleibt eine solche Meldung, 
so entsteht der Abgabenanspruch mit dem Zeitpunkt der erstmaligen Kenntnisnahme der durchgeführten 
Änderung durch die Abgabenbehörde. 

(3) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr gemäß § 7 entsteht mit Ablauf des 
Monats, in dem die Herstellung des Anschlusses des Grundstückes an das Kanalnetz erfolgt. 

(4) Die Kanalbenützungsgebühren und die Bereitstellungsgebühr sind vierteljährlich, jeweils am 15. 
Februar, 15. Mai, 15. August und 15 November eines jeden Jahres zu entrichten, wobei im November die 
jährliche Endabrechnung mittels Zählerablesung erfolgt. 
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§ 7 

Umsatzsteuer 

Zu den Gebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer hinzugerechnet. 

 

§ 8 

Jährliche Anpassung 

Die in dieser Verordnung geregelten Gebühren können vom Gemeinderat jährlich im Rahmen des 
Gemeindevoranschlages angepasst werden. 

§ 9 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die 
Verordnung vom 06. Dezember 2024 außer Kraft. 

 

 
Der Bürgermeister: 

Markus Hansbauer 
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2.Vizebgm. Franz Arthofer gibt an, dass die Fraktion über eine Benützungsgebühr von etwa 4,50 Euro pro m³ 

diskutiert habe.  

GV Michael Desch erlätuer, dass dies in der Fraktion berechnet worden sei. Sie wären auch bei einem Betrag von 

4,50 Euro. Desch betont, dass man nicht vergessen dürfe, dass es sich hierbei um Nettobeträge handele.  

Bgm. Markus Hansbauer führt aus, sein Zugang zu der Thematik sei, dass er darüber gerechnet habe, wenn er von 

seinem Bedarf von 150 Kubikmetern ausgehe. Bei einer Erhöhung von 0,04 Euro pro Kubikmeter würde dies auf das 

Jahr gerechnet eine Mehrbelastung von 60 Euro bedeuten. Dies entspreche einer monatlichen Erhöhung von 5 

Euro.  

GV Reinhard Windhager führt aus, dass der entstehende Überschuss sinnvollerweise für zukünftige Projekte 

eingeplant werden solle, insbesondere für Reparaturen. Er betont, dass es wichtig sei, dies im Hinblick auf die 

vorhandenen Wasserleitungen etc. zu berücksichtigen. Zudem sei es notwendig, eine Anpassung im 

Zusammenhang mit dem Index vorzunehmen, um die Situation zu erleichtern. 

Bgm. Markus Hansbauer führt aus, dass es nun um eine Zahl gehe, die benötigt werde und Kosten verursache. 

 

Beschluss: 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die vorliegende Kanalgebührenordnung vollinhaltlich zu genehmigen und die 

Kanalbenützungsgebühr pro m³ wird auf 4,50 beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Der Antrag wird durch Erheben der Hand mit 19 Stimmen einstimmig angenommen. 
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TOP 13. Bericht des Bürgermeisters 
 

- Baufortschritt Kindergarten/Krabbelstube  

Zeitplan gut auf Schiene, Semesterwechsel sollte Umzug der Gruppen vollzogen werden. 

- Gespräche mit Unimarkt bzgl. Schließung 

- Feuerwehr  Förderung für Grundstücksankauf in Ottenedt 

Geringfügigkeitsgrenze liegt bei 50.000 Euro, Förderung ca. 43%; GEP-Ergebnis, Bedarfsprüfung seitens Land 

Oö.  

- Bauliche Mängel bei Schulzentrum u. LMS 

Hochbautechnische Beratungen werden angefordert 
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TOP 14. Allfälliges 
 

GR Karin Eichinger erkundigt sich, ob seitens des Landes bereits Informationen bezüglich der Umbaupläne der 

Tennishalle vorliegen. Sie verweist darauf, dass derzeit wichtige Spekulationen im Umlauf seien und fragt, ob 

Lärmbelästigungen bereits geprüft und genehmigt worden seien.  

Bgm. Markus Hansbauer berichtet, dass am Mittwoch eine Einladung von Roman und Kerstin Luksch in Dorf 

stattgefunden habe. Diese Veranstaltung habe bei der Firma Luksch stattgefunden, zu der die Anrainer geladen 

gewesen seien. Roman habe den Anrainern das Projekt vorgestellt, einschließlich eines Lärmgutachtens. Etwa 25 

Personen seien anwesend gewesen und hätten die Informationen erhalten. Seitens der Anrainer habe es Bedenken 

gegeben. Hansbauer erklärt, dass vom Land her, soweit ihm bekannt sei, noch keine Genehmigung vorliege.  

GR Karin Eichinger äußert, dass es keine offizielle Bestätigung gebe, ob die Plätze kommen oder nicht, und dass dies 

nicht abschließend geklärt sei.  

 

Keine weiteren Wortemeldungen. 
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Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vorliegen, schließt der 

Vorsitzende die Sitzung 19:34 Uhr. 

 

 

 

 

 

  

Der Vorsitzende  Schriftführer 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die Sitzung vom 13.11.2025 keine - 

folgende - Einwendungen erhoben. 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung vom __________ 

keine Einwendungen erhoben wurden - über die erhobenen Einwendungen der beigeheftete Beschluss gefasst wurde 

und diese Verhandlungsschrift daher im Sinne des § 54 (5) OÖ. Gem0 1990 als genehmigt gilt.  

 

.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Vorsitzende  

   

 

 

 

 

  

ÖVP GV Reinhard Windhager  FPÖ GV Michael Desch 

 

 

 

 

  

2.Vizebgm. Franz Arthofer  LISTE GR Bernhard Rosenberger 

 


